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Kapitel 05 390

Kapitel Ist-Betrag Reste 2016 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2015 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

05 390 Inklusion, sonderpädagogische
Förderung an öffentlichen allgemeinen
Schulen, an öffentlichen Förderschulen

und an Schulen für Kranke

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 124 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 425,73 — 38 425,73
80 000,00 — 80 000,00

-41 574,27 — -41 574,27

Gesamteinnahmen Kapitel 05 390. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 425,73 — 38 425,73
80 000,00 — 80 000,00

-41 574,27 — -41 574,27

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 41 574,27

A u s g a b e n

1. Die Personalmittel für sonderpädagogische Förderung sind entspre-
chend dem Einsatz der Lehrkräfte dem Titel 422 01 der Kapitel 05 310
bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.

2. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehr-
kräfte der Bes.Gr. A 12 Lehrer/Lehrerin und A 13 Studienrat/Studien-
rätin geführt werden.

Personalausgaben

422 01 124 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

577 749 353,23 — 577 749 353,23
798 132 700,00 — 798 132 700,00

-220 383 346,77 — -220 383 346,77
Vermerke: an Kapitel 05 310 Titel 422 01 89 833 616,45

an Titel 427 10 9 395,93
an Titel 428 01 32 403 152,83
an Kapitel 20 020 Titel 461 11 98 137 181,56

-220 383 346,77

427 10 124 Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. 9 395,93 — 9 395,93
— — —

9 395,93 — 9 395,93
Vermerke: aus Titel 422 01 9 395,93

428 01 124 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . 137 473 552,83 — 137 473 552,83
105 070 400,00 — 105 070 400,00

32 403 152,83 — 32 403 152,83
Vermerke: aus Titel 422 01 32 403 152,83

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00 124 Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz. . . . . . . 25 222,63 — 25 222,63
63 600,00 — 63 600,00

-38 377,37 — -38 377,37
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 38 377,37

633 10 124 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für
Förder-Berufskollegs für Hörgeschädigte und Blinde. . . .

912 637,45 — 912 637,45
999 400,00 — 999 400,00

-86 762,55 — -86 762,55
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 86 762,55

633 20 124 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen. . . . . . .

25 000 000,00 — 25 000 000,00
25 000 000,00 — 25 000 000,00

— — —
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Kapitel 05 390

Kapitel Ist-Betrag Reste 2016 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2015 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppen

Titelgruppe 62
Zuweisungen und Zuschüsse für Unterrichtshilfen im För-
derschulbereich
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

20 500,00 — 20 500,00
20 500,00 — 20 500,00

— — —

883 62 124 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 500,00 — 20 500,00
20 500,00 — 20 500,00

— — —

893 62 124 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 75
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig

deckungsfähig und dürfen auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in
Anspruch genommen werden.

3. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Augaben auch dann geleistet wer-
den, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben
Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen
Veröffentlichtungen unentgeltlich abgegeben werden.

5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.
6. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förder-

bereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Lan-
desmitteln bereitgestellt werden.

41 057 614,06 — 41 057 614,06
42 890 100,00 — 42 890 100,00

-1 832 485,94 — -1 832 485,94

422 75 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 190 100,00 — 39 190 100,00
39 190 100,00 — 39 190 100,00

— — —

427 75 129 Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. — — —
— — —

— — —

547 75 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 836 809,06 — 836 809,06
3 400 000,00 — 3 400 000,00

-2 563 190,94 — -2 563 190,94
Vermerke: an Titel 633 75 655 000,00

an Titel 686 75 75 705,00
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 832 485,94

-2 563 190,94

633 75 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 955 000,00 — 955 000,00
300 000,00 — 300 000,00

655 000,00 — 655 000,00
Vermerke: aus Titel 547 75 655 000,00

686 75 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . 75 705,00 — 75 705,00
— — —

75 705,00 — 75 705,00
Vermerke: aus Titel 547 75 75 705,00



313

Kapitel 05 390

Kapitel Ist-Betrag Reste 2016 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2015 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppe 76
Inklusionspauschale

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Augaben auch dann geleistet wer-

den, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben
Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen
Veröffentlichtungen unentgeltlich abgegeben werden.

4. Rückzahlungen überzahlter Mittel werden hier vereinnahmt.
5. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts-

gesetz) finden keine Anwendung.

9 919 960,72 — 9 919 960,72
10 000 000,00 — 10 000 000,00

-80 039,28 — -80 039,28

422 76 124 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
10 000 000,00 — 10 000 000,00

-10 000 000,00 — -10 000 000,00
Vermerke: an Titel 633 76 9 919 960,72

an Kapitel 20 020 Titel 461 11 80 039,28

-10 000 000,00

633 76 124 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 9 919 960,72 — 9 919 960,72
— — —

9 919 960,72 — 9 919 960,72
Vermerke: aus Titel 422 76 9 919 960,72

Gesamtausgaben Kapitel 05 390. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 168 236,85 — 792 168 236,85
982 176 700,00 — 982 176 700,00

-190 008 463,15 — -190 008 463,15

Mehrausgaben —
Minderausgaben 190 008 463,15
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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